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Kloster Hermetschwil:
Das Urbar von 1457 - eine Strukturanalyse

Von Stefan Doppmann

1. Einleitung

/./ Vorwort
Als die Angehörigen des Benediktinerinnenkonvents von Hermetschwil

Mitte des 15. Jahrhunderts beschlossen, ihren Güterbesitz in einem Urbar neu
schriftlich zu fixieren, bauten sie das Schriftstück nach gewissen Gesichtspunkten

auf. Diese heute noch gut zu erkennende Struktur war der Untersuchungsgegenstand

der vorliegenden Arbeit. Ich erkannte, dass das Urbar auf drei
Strukturebenen basiert: einer geographischen, einer personenbezogenen und
einer buchhalterischen.

Bei der Untersuchung dieser Strukturebenen liess ich mich vom Gedanken
leiten, dass der Entscheid, solche Elemente zu verwenden, nicht zufällig
zustandegekommen sein konnte. Vielmehr musste dahinter eine gezielte Absicht
stehen.Von vornherein lässt sich jedoch nicht beantworten, ob die Struktur des

Urbars von seiner Entstehung herrührt, oder ob sie mit seinem
Verwendungszweck zusammenhängt. So ist beispielsweise denkbar, dass sich die gezielt
systematische Erfassung des Güterbesitzes oder der Menschen in einer
Grundherrschaft in der Form der Quelle niederschlägt und bei der Lektüre wieder
zum Vorschein kommt. Ebensogut kann ein Urbar aber darauf abzielen, durch
seine durchdachte Struktur den Verwaltungsalltag in der Grundherrschaft zu
erleichtern. Solche Aspekte des Entstehungs- und des Verwendungszusammenhanges

(oder dynamischer ausgedrückt: Making- und Usingaspekte) des
Hermetschwiler Urbars von 1457 zu finden und diese etwas zu erhellen, war das Ziel
dieser Arbeit.1

Die Arbeit ist so aufgebaut, dass jeder der drei genannten Strukturebenen
ein Kapitel gewidmet ist. Um das Typische am Urbar von 1457 hervorzuheben,
aber auch um Kontinuitäten und Entwicklungen in der Gestaltung der Hermetschwiler

Urbare aufzuzeigen, zog ich zum Vergleich die drei früher entstandenen

Urbare heran. Damit diese vier Quellen immer klar auseinandergehalten
aber auch jederzeit zueinander in Beziehung gesetzt werden können, habe ich
sie in der Arbeit jeweils mit ihrer Ordnungszahl und dem mutmasslichen Datum
ihrer Herstellung versehen. Das älteste Urbar wird demnach als UR 1,1312
bezeichnet, das zweite mit UR II, 1382, das dritte mit UR III, 1426 und das vierte,
das den Untersuchungsgegenstand der Arbeit bildet, mit UR IV, 1457.
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Wurden in der Arbeit Zitate oder Begriffe aus den Quellen oder bei Namen
die originale Schreibweise verwendet, so ist dies an der kursiven Schrift zu
erkennen. Dies bedeutet, dass beispielsweise die Begriffe gut und guter in der
kursiven Schreibweise als Quellentermini verstanden werden müssen, während die

Begriffe Gut und Güter in der Normalschrift generell sämtliche Lehensobjekte
bezeichnen (nicht nur agrarisch genutzte, sondern auch Mühlen etc.). die vom
Kloster ausgegeben wurden.

1.2 Der Quellenkontext
Das Hermetschwiler Urbar von 1457 ist das vierte und letzte in einer Reihe

von Quellen seiner Art. Das erste Urbar muss nach 1312 entstanden sein nachdem

sich das Frauenkloster Hermetschwil um 1300 von der wirtschaftlichen
Bevormundung des Klosters Muri hatte lösen können."

Das zweite Urbar folgte 1382 und das dritte 1426. Diese beiden Zinsbücher
sind gemeinsam mit dem hier untersuchten Urbar von 1457 im 17. oder 18.

Jahrhundert zu einem Band gebunden worden, der im Staatsarchiv Aarau unter der
Nummer 4532 abgelegt ist. Das Papiermanuskript (20,5 x 28,5 cm blattgross,
unliniert) umfasst 124 Blatt und ist in dunkelbraunes Leder gebunden. Die Folie-

rung stammt von der Hand der 1688 zur Äbtissin gewählten M. Anna Brunner,
die das Hermetschwiler Archiv vollständig neu ordnete. Ihr unterlief vermutlich

auch der Lesefehler, durch den das Urbar von 1426 mit der Jahrzahl 1523

versehen wurde. Infolge dieser Fehldatierung wurde das dritte Urbar von 1426

bei der Bindung der drei Urbare nicht zwischen die Urbare von 1382 und 1457

sondern erst anschliessend an dasjenige von 1457 gefügt.

7.3 Charakterisierung des UR IV, 1457
Das UR IV, 1457 umfasst im genannten Band die Blätter 29r bis 55r und

entstammt im wesentlichen einer einzigen Hand, wobei aus verschiedenen Zeiten
Nachträge, Vermerke und Streichungen zu finden sind.6 Das Urbar ist eine
normative Quelle, die ausschliesslich Einträge über das an das Kloster Hermetschwil

zu leistende Abgabensoll, jedoch keine Notizen über effektiv geleistete
Abgaben enthält. Die meisten der Einträge7 beschreiben Güter (Art und
genaue Lage), die dem Kloster Hermetschwil zinspflichtig sind, deren aktuelle
Besitzer (und zumeist auch frühere) sowie die Höhe und die Art der zu leistenden
Abgaben. Zahlreich kommen im UR IV, 1457 Einträge vor, die den Anspruch
des Klosters auf eine Vogtsteuer festhalten. Dabei fällt auf, dass im UR III, 1426

diese Vogtsteuer in Hermetschwil, Rottenschwil und Eggenwil noch nicht
verlangt worden war. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Kloster erst 1447 das

Recht erlangt hatte, auf seinen Erbgütern an diesen Orten die Vogtsteuer zu
erheben. Die Frauen von Hermetschwil kauften dieses Recht dem Kloster
Königsfelden ab, das durch den Zürichkrieg in eine Notlage gekommen war. Im
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UR IV, 1457 sind die Güter nach geographischen Gesichtspunkten in Kapitel
zusammengefasst. Ein Kapitel wird jeweils durch eine Zwischensumme
abgeschlossen, in der sämtliche Abgaben des Kapitels zusammengezählt werden.
Das Ende des Urbars bildet ein Gesamttotal, mit einer Addition aller
Zwischensummen.

1.4 Zur Datierung des UR IV, 1457
Über der Präambel zum UR IV, 1457 steht auf der ersten Seite des Urbars in

arabischen Ziffern die Jahrzahl 1457. Vermutlich wurde sie von der eingangs
erwähnten Äbtissin M. Anna Brunner Ende des 17. Jahrhunderts gesetzt. Sie

dürfte sich für diese Datierung am Urbartext orientiert haben, wo die Jahrzahl
1457 zweimal vorkommt. Zum ersten Mal in der Präambel:

Dis sind die guter des gotzhus ze Hermanswile und die iarlich
zins von dorfze dorfals si gelegen sind und geltent und ouch
da by die vogtijen, die verschriben und ernüwert wurdent uf
Sant Andres des heiligen zwòlfbotten tag anno domini 1457.

Als Datum, an dem das Urbar erstellt wurde, ist hier also der 30. November
1457 genannt. Nun geht aus der Präambel nicht hervor, was dieses Datum exakt
bedeutet, da nicht bekannt ist, wie die Erstellung des Urbars genau vor sich ging.
Ist am 30. November 1457 das Urbar begonnen oder fertiggestellt worden?
Wurde den Lehensleuten an diesem Datum die Schrift vorgelegt, oder wurden
sie zu diesem Zeitpunkt auf die neu geltende Ordnung vereidigt? Eine Antwort
auf diese Fragen bietet die Präambel nicht.

Zum zweiten Mal wird das Jahr 1457 auf fol. 39r erwähnt:

Hensli im Hof
Clawi Sutor git 2 flertel roggen von Wernhers Nükomen
hofstatt uffendorfund von einem aker, lit am Boll, heist
Boklis acker, hatt Rudi im Hoffund für die obgeschribnen stuk
hett Hensli im Hofusgeleit dise nachbenempten stuk. Item
ein bislige juchart binden an dem Selten bach, aber 1 aker
lit unden an dem aker so gehört in der von Kungfeld "gut

hoffund trettet inher ufmins herren von Mure Hofaker und
sind die aker lidig eigen und do dis beschechen ist, so sind
hie by und mit gesin her Heinrich lütpriester ze Vilmeringen,
Hensli Bomler, Uli Cristan, Cimi Lochinger, Heini am Bid, all von
Wolen, Rudi von Rinach, alt amman und Hensli Weber, nüw amman
und beschach dis ufSant Lienhartz tag, anno domini 1457.

a-a gestrichen
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Es handelt sich hier um ein im UR IV, 1457 in dieser Art sonst nicht
anzutreffendes Rechtsgeschäft, das im Beisein von Zeugen abgewickelt wurde, auf
dessen Inhalt ich nun aber nicht eintreten möchte. Was hier interessiert, ist das
Datum. Das Geschäft ist datiert auf den 6. November 1457.

Das Rechtsgeschäft wurde also dreieinhalb Wochen vor dem Datum, das in
der Präambel des UR IV, 1457 genannt ist, abgeschlossen. Ich schliesse daraus,
dass der in der Präambel erwähnte 30. November einen Abschluss der Arbeiten
am Urbar markiert: sei es, dass aus den Entwürfen zum Urbar an diesem Tag die
definitive schriftliche Fassung erstellt wurde, dass an diesem Datum den Le-
hensnehmern die endgültige Fassung vorgelegt wurde oder dass ihnen an
diesem Tag auf das neue Urbar ein Eid abgenommen wurde. Zudem kann
angenommen werden, dass das Urbar nicht «aus einem Guss entstand», sondern,
dass vermutlich zuerst ein oder mehrere Entwürfe angefertigt wurden. Die uns
vorliegende Fassung entspricht wahrscheinlich einer bereinigten Reinschrift.

7.5 Die Struktur des UR IV, 1457
Drei Strukturebenen prägen die Ordnung des Hermetschwiler Urbars von

1457. An erster Stelle ist die geographische Strukturebene zu nennen. Die im
Urbar aufgelisteten Güter sind nach Orten - Dörfern oder Weilern - in Kapitel
zusammengefasst, wobei der Name des Ortes jeweils wie ein Titel ein Kapitel
überschreibt.

Diese geographisch definierten Kapitel sind ihrerseits unterteilt in verschiedene

Abschnitte. Jeder Abschnitt wird eingeleitet durch einen Personennamen,
der die Funktion eines Zwischentitels erfüllt. Ein solcher Abschnitt enthält
mehrere Absätze von in der Regel zwei bis sechs Zeilen (es können aber auch
mehr sein) Umfang. In einem Absatz wird ein bestimmtes Gut beschrieben und
die darauf lastende jährliche Abgabe festgehalten. Ein Absatz enthält oft mehrere

Personennamen, die auf den ersten Blick in keiner Beziehung zueinander
und zum Personennamen im Zwischentitel zu stehen scheinen. Dieses Phänomen

bezeichne ich als personenbezogene Strukturebene des Urbars.
Das dritte Strukturelement, das hier untersucht werden soll, ist die buchhalterische

Strukturebene. Am Ende jedes geographischen Kapitels ist eine
Zusammenstellung aller Abgaben aufgelistet, die jährlich auf den Gütern dieser
geographischen Einheit erhoben werden. Diese Zwischentotale werden in der Quelle
summ genannt und sind manchmal ergänzt durch den Namen des Ortes, der das

Kapitel bezeichnet. Auf der letzten Seite des Urbars12 folgt eine Zusammenstellung

aller Zwischentotale. Die Quelle überschreibt diese mit summ aller summen.
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2. Die geographische Strukturebene

Wie oben bereits erwähnt wurde, sind die Güter im UR IV, 1457 nach

geographischen Gesichtspunkten geordnet. Über jedem der 18 Kapitel steht der
Name eines oder mehrerer Orte. Es stellt sich nun die Frage, nach welchen
Gesichtspunkten diese Kapitel gebildet wurden. Betrachten wir die Präambel, die
das UR IV, 1457 einleitet:

Dis sind die guter des gotzhus ze Hermanswile und die iarlich
zins von dorfze darfals si gelegen sind und geltent und ouch
da by die vogtijen, die verschriben und ernùwert wurdent uf
Sant Andres des heiligen zwolfbotten tag anno domini 1457.

Die Quelle selbst spricht also von Dörfern, nach denen sie die Güter
strukturiert. Die Orte, die ein Kapitel benennen, haben aber offensichtlich keine
gemeinsamen Merkmale, weder was ihren Siedlungstypus (Weiler, Dorf, Stadt)
noch was ihre Grösse oder Bedeutung betrifft. So steht das Städtchen Bremgarten

als Kapitelüberschrift14 hierarchisch auf der selben Stufe wie Wileberg, das

von Dubler als «kleines Gut in Oberwil» bezeichnet wird.15

Ebenso kann der Umfang der Ansprüche, welche die Hermetschwiler Frauen

an den jeweiligen Orten geltend machten, nicht das prägende Kriterium
gewesen sein, als die geographische Struktur des UR IV, 1457 festgelegt wurde.
Während nämlich die Zusammenstellung der Ansprüche in Wohlen sechs16 und

derjenigen in Hermetschwil sieben Seiten beansprucht, umfasst beispielsweise
das Kapitel Bettwil bloss fünf Zeilen. Eine ähnlich kleine Grösse weisen das

erwähnte Kapitel Ze Husen und ze Wileberg, sowie die Kapitel Waleswil und
Arenstow20. Es wurde also keineswegs darauf geachtet, dass alle Kapitel ungefähr

gleich gross werden.
Die Bildung derart kleiner Kapitel liesse sich im Fall von Wallenschwil und

Aristau allenfalls mit der geographischen Abgeschiedenheit dieser Orte - im
Vergleich zu den anderen im Urbar aufgeführten Gütern - rechtfertigen. Oberwil

(Wileberg) liegt jedoch kaum drei Kilometer von Rottenschwil, Hermetschwil

und Zufikon (das überdies auf derselben Seite der Reuss liegt) entfernt,
hätte also ohne Not einem dieser Kapitel zugeteilt werden können. Andere
Orte, die gemeinsam ein Kapitel bilden, liegen viel weiter auseinander. So trennen

etwa die Orte Niederwil und Bünzen siebeneinhalb und die Orte Tägerig
und Scherz gar neun Kilometer Luftlinie.

Es gibt ein weiteres Indiz dafür, dass es kein Zufall ist, dass Husen und Wileberg

in einem eigenen Kapitel geführt werden. Vier der 18 Kapitel enthalten ein
hierarchisch untergeordnetes Unterkapitel. So ist im Kapitel Hermetschwil ein

Unterkapitel ze Staflen enthalten, während das Kapitel Niderwil, Walteswil und
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Walthùsren, Bùntzen das Unterkapitel Vispach enthält. Dem Kapitel Tegran,
Wolenswil, Scherentz ist das Kapitel Stetten, Rametswll untergeordnet, und das

Kapitel Egenwile enthält das Unterkapitel Heinenrüti Diese hierarchische

Gliederung in Kapitel und Unterkapitel ist für die Hermetschwiler Urbare eine

Neuerung, die im UR IV, 1457 erstmals zu beobachten ist. Die im UR IV. 1457 als

Unterkapitel geführten Orte bilden noch im UR III, 1426 jeweils eigenständige
Kapitel mit eigenem Zwischentotal. Allerdings sind die geographischen Einheiten,

die jeweils gemeinsam ein Kapitel im UR III, 1426 bilden, teilweise anders

zusammengefasst als dreissig Jahre später. So bilden Besenbüren und Bautzen
im UR III, 1426 ein Kapitel, und Ze Walthüszren und ze Boswil2ft wird das nach-

77 7X
ste genannt. Hierauf folgt je ein Kapitel Ze Waltenschwile und Ze Vispach.
Das UR IV, 1457 wurde also leicht umstrukturiert und, wie oben dargelegt, stärker

differenziert (Kapitel-Unterkapitel) als das Vorgängerurbar von 1426. Eine

Folge dieser Reorganisation war, dass die Anzahl der Zwischentotale verringert
und damit die Errechnung des Gesamttotais vereinfacht wurde. Aber wäre dies
die Hauptintention für eine Neustrukturierung gewesen, wäre eine solche

konsequenter angegangen worden, und Minikapitel wie ze Husen und ze Wileberg
wären im UR IV. 1457 zu Unterkapiteln geworden oder ganz verschwunden. Die
buchhalterische Vereinfachung kann also höchstens als angenehmer Nebeneffekt
gelten.

Dass Husen und Wileberg in einem eigenen Kapitel geführt werden, dürfte
vielmehr besitzesrechtlich begründet sein, wie weiter unten noch dargelegt wird.

2.7 Die Kreisroute in den Hermetschwiler Urbaren
Die Gründe für die Ausdifferenzierung von Unterkapiteln im UR IV, 1457

sowie für die oben beschriebene kleine Restrukturierung im selben Urbar
gegenüber dem UR III, 1426 können möglicherweise mit Hilfe einer Karte,
erkannt werden, (vgl. die Karten ab Seite 216). Ebenso will ich mit diesem
Medium klären, ob die im UR IV, 1457 aufgelisteten Orte einer logischen
Reihenfolge entsprechen. Dass spätmittelalterliche Urbare einer ordnungsspezifischen

Logik gehorchend erstellt wurden, scheint nicht ungewöhnlich gewesen

zu sein. So stiess Gilomen in den Zinsbüchern und Urbaren von St. Alban
auf alphabetisch geordnete Ortsverzeichnisse. In der selben Grundherrschaft
wurden Zinsverzeichnisse angelegt, in denen die Orte nach Regionen geordnet
in Gruppen zusammengefasst wurden. In verschiedenen Zinsverzeichnissen
des Klosters Rüti sind die Orte so aufgereiht, dass sie einer Route in einer
bestimmten Richtung folgen.

Auch in den Hermetschwiler Urbaren ist eine solche Route erkennbar. Sie

beginnt zumeist in Rottenschwil und führt auf dem linken Reussufer den Fluss
hinab bis zum nördlichsten Punkt Scherz. Auf dem rechten Reussufer folgt die
Route dann wieder dem Flusslauf in Richtung Süden bis Dachlissen (Gemeinde
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Mettmenstetten). Hier ist die Reuss ein weiteres Mal zu überqueren, um in der
Regel noch einmal zwei Stationen anzusteuern. Gut zu erkennen ist, dass eine
Rundreise beschrieben wird, welche die Orte, in denen das Kloster Ansprüche
besitzt, in sinnvoller Reihenfolge passiert.

Bereits im UR 1,1312 ist dieser Kreis im Uhrzeigersinn zu erkennen. Allerdings

sind die Umwege, die in Kauf genommen werden mussten, wenn man die

vom UR 1,1312 vorgegebene Route einhalten wollte, derart frappant, dass ich
es für wenig wahrscheinlich halte, dass die Festlegung einer solchen Route bei
der Erstellung des Urbars beabsichtigt worden war. Die augenfälligen
Abweichungen von der Idealroute deuten eher darauf hin, dass man bei der Schaffung
des Urbars um eine systematische Gliederung bemüht war, um die Übersicht
über den Güterbesitz zu erleichtern, dass aber die fehlenden kartographischen
Hilfsmittel zu den erwähnten Ungenauigkeiten und Abweichungen führten.

In den folgenden zwei Urbar-«Generationen» UR II, 1382 und UR III, 1426

wurde die Kreisroute verfeinert und von Umwegen befreit. Diese beiden Urbare

wären als Grundlage für eine Rundreise zu Verwaltungszwecken gut zu
verwenden gewesen. Es ist möglich, dass dieser Usingaspekt bei der Gestaltung der
beiden Dokumente berücksichtigt wurde.

Bereits im UR I, 1312 wurden einzelne Kapitel gebildet, die mehrere (zwei
bis drei) Orte umfassten. Diese Massnahme diente vermutlich dazu, die Ver-

"^7
waltung zu erleichtern, wie Dubler erkannt hat. Allerdings teile ich ihre
Ansicht nicht, dass die geographische Nachbarschaft der Orte das einzig entscheidende

Kriterium für die Kapitelbildung gewesen sei. Ich vermute, dass neben

geographischen auch besitzrechtliche Kriterien die Kapitelbildung beeinflusst
haben. So besass Hermetschwil in Waldhäusern und Boswil vermutlich nie

Güter, sondern erhielt aus diesen Orten bloss Zinsen aus Jahrzeitstiftungen. In
Besenbüren und Bünzen besass das Frauenkloster hingegen Wald und eine
Matte.33 Auch aus Wileberg bezogen die Frauen bloss den Zins aus einer
Jahrzeitstiftung, während die Rechtsform des Besitzes für Husen zumindest unklar
ist. Um diese rechtlich differenzierten Ansprüche klar trennen zu können,
stellte man bei der Kapitelbildung nicht allein auf die geographische Nachbarschaft

ab. Daher wurden in den UR II, 1382 und UR III, 1426 Besenbüren und
Bünzen35 sowie Waldhäusern und Boswil36 in je einem Kapitel zusammengefasst,

obwohl Boswil geographisch näher bei Bünzen und Waldhäusern näher
bei Waltenschwil lag.

Im UR IV, 1457 scheint Boswil nicht mehr auf. Der einzige Eintrag, der noch
im UR III, 1426 unter Boswil aufgeführt worden war, war dort später gestrichen
worden.37 Im Rahmen der oben angesprochenen Restrukturierung wurde
Waldhäusern im UR IV, 1457 ins neu geschaffene Kapitel Niderwil, Walteswil und
Walthusren, Buntzen aufgenommen. Dies scheint der These zu widersprechen,
wonach besitzesrechtlich unterschiedliche Ansprüche nicht in demselben Kapitel

213



zusammengefasst wurden. Immerhin ist aber nicht auszuschliessen, dass es den
Hermetschwiler Frauen zwischen 1426 und 1457 gelungen war, in Waldhäusern
ihren ursprünglichen Anspruch auf Einkünfte aus einer Jahrzeitstiftung in ein

Eigentum (beispielsweise durch Kauf oder Schenkung) umzuwandeln.39 Möglich ist
auch, dass die feine besitzesrechtliche Differenzierung der Güter bei der Erstellung

des UR IV, 1457 für die Gestaltung schlicht nicht mehr berücksichtigt wurde.
Im UR IV, 1457 ist im Kapitel Niderwil, Walteswil und Walthusren, Buntzen

mit Hartmann Hunn ein einzelner Mann als gegenüber dem Frauenkloster
verantwortlicher Zinser aufgeführt für Güter, die im UR III, 1426 noch in zwei
verschiedenen Kapiteln (Ze Walthusren und ze Boswil sowie ze Waltenschwile)
unter verschiedenen Zinsern aufgeführt waren.40 Dies zeigt, dass die Restruk-
turierung verwaltungstechnisch begründet gewesen sein muss.

Ein Blick auf die Karte zeigt, dass vermutlich auch die Bildung von
Unterkapiteln der Idee entsprang, die Verwaltung effizienter zu gestalten. Zwar
liegen Orte, die gemeinsam ein Kapitel bilden, oder Orte, die als Unterkapitel und
Kapitel miteinander verbunden sind, nicht immer in unmittelbarer Nachbarschaft

zueinander. Aber es fällt auf, dass sich diese Orte immer praktisch auf
einer Linie befinden. Dies bedeutet, dass Orte desselben Kapitels ohne Umwege

in einem Zug besucht werden konnten. Ich vermute hierin einen Fortschritt
gegenüber dem verfeinerten Rundkurs von UR II, 1382 und UR III, 1426. Denn
ein Besuch aller Orte eines dieser Urbare hätte trotz intelligent gestaltetem
Rundkurs Wochen gedauert, wenn man sich an jedem Ort noch zu
Verwaltungszwecken einen Tag hätte aufhalten wollen. Durch die Ausgliederung von
«Ortsketten» konnten kürzere Inspektionsreisen effizient geplant und durchgeführt

werden.

2.1.1 Erklärungsversuche für die Kreisroute
Verschiedentlich habe ich darauf angespielt, dass der Rundkurs, der den

Hermetschwiler Urbaren innewohnt, beziehungsweise die als Ketten gestalteten

Kapitel im UR IV, 1457, einer effizienten Verwaltung hätten dienen können.

Was heisst das konkret?
Zur Inspektion ihres Güterbesitzes, den sie seit der Zeit nach 1300 selber

verwalteten41, haben die Frauen von Hermetschwil einen Propst eingesetzt.
Dieser war bis 1300 ein Konventuale Muris und seit der Verselbständigung der
Frauen ein Laie. Zu seinen Aufgaben zählte, die Meisterin, die der Klosterwirt-
schaft vorstand, nach aussen zu vertreten: so im Gericht, bei Kaufverträgen, in
der Zehntverleihung, beim Einbringen von Zinsen und deren Kontrolle sowie
bei der Kontrolle der Güter. Was diese Kontrolle genau beinhaltete und wie sie
sich abspielte, ist nicht überliefert. Für seine Aufsichtsritte stellte ihm das Kloster

ein Reitpferd zur Verfügung. Die Übersicht über den ganzen Güterbesitz
besassen, wie Dubler vermutet, nur die Frauen, so dass denkbar ist, dass sie
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dem Ammann das Absolvieren bestimmter Inspektionstouren, wie sie oben
beschrieben wurden, auftrugen.

Neben der Erleichterung von Güterinspektionen hätten die in den Urbaren
festgesetzten Reiserouten dem Propst des Klosters auch dazu dienen können,
Abgaben am Rechnungstermin bei den Lehensnehmern der Reihe nach
abzuholen und mit den Bauern an Ort und Stelle abzurechnen. Zangger prüfte diese
These für die Routen, die aus den Urbaren des Klosters Rüti hervorgehen. Er
verglich den chronologischen Ablauf der Termine der Restanzenrechnungen
mit der Abfolge der Orte in den Zinsbüchern. Da er keine signifikante
Übereinstimmung fand, verwarf er die These aber.43

Für Hermetschwil lässt sich die Idee, dass das Kloster die ihm zustehenden

Abgaben direkt bei den Zinsern abholen liess, nur schwer widerlegen, aber auch
kaum bestätigen, da sich in den mittelalterlichen Urbaren praktisch nichts über
das Prozedere der Abgabenleistung finden lässt.44 Einzig im UR 1,1312 ist die
Anweisung festgehalten,

das unser Amman an Sant Andres abent sol varen gen Tacheltzhoven mit
einem wagen und swer nit an dem selben abent sinen zins weret, der sol in
moment weren mit der buss. Och sol man wissen, das der ober hofsol den

rossen und den rindern ze essene geben, so sol der Nider hofdem Amman
und sinen knechten erfbefrlich geben ze essene und ze trinkenne.

Zumindest teilweise liess das Kloster also die ihm zustehenden Abgaben
abholen. Allerdings wäre es verfehlt, aus diesem einsamen Hinweis auf eine
allgemeine Praxis zu schliessen. Gerade seine Einzigartigkeit könnte auf eine absolute

Ausnahmeregelung hindeuten, die keineswegs einen allgemeingültigen
Zustand widerspiegelt. Denn man darf annehmen, dass im Mittelalter vor allem
dann eine Bestimmung schriftlich festgehalten wurde, wenn sie von der Norm
abwich. Dies lässt nach Gründen für eine solche Ausnahmeregelung suchen, da
nicht einleuchtet, warum das Kloster bei bloss zwei Höfen seiner gesamten
Grundherrschaft den Zins abholen sollte und bei den anderen nicht. Die
Rechtfertigung der Ausnahme könnte bei den in Dachlissen eingeforderten 38
baichen46 liegen. Handelte es sich um frische und nicht um getrocknete Fische,
wären die Hermetschwiler Frauen vielleicht daran interessiert gewesen, an Ort
und Stelle sicherzustellen, dass sie tatsächlich fangfrische Ware erhielten und
diese anschliessend speditiv ins Kloster transportiert würde. Dies könnte auch

erklären, warum im UR II, 1382 mit dem Verzicht auf die Fischabgabe aus
Dachlissen auch der Passus wegfiel, wonach der Ammann die Abgaben dort
abholen soll. Dubler vermutet, dass die Abgaben generell teilweise von
Klosterdiensten geholt und zum andern Teil von den Zinsern gebracht wurden. Dass
das Kloster zumindest teilweise die Abgaben abholen liess, ist durchaus denkbar.
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Karte I: UR 1,1312

Die Reihenfolge der Orte entspricht derjenigen im UR I, 1312. Orte, die unter
derselben Ziffer aufgeführt sind, bilden miteinander ein Kapitel.

1. Hermetschwil 16. Stetten
2. Staffeln 17. Künten
3. Rottenschwil 18. Remetschwil
4. Besenbüren 19. Widen
5. Boswil 19a. Bellikon
5a. Bünzen 20. Hiltenschwil (abgegangen=?)
5b. Waldhäusern 21. Heinrüti
6. Lüppliswald (abgegangen, 22. Spreitenbach

daher Standort nur näherungs23. Eggenwil
weise bekannt. Gekennzeich24. Zufikon
net mit «?») 24a. Berikon

7. Fischbach 24b. Wileberg (abgegangen=?)
8. Waltenschwil 25. Stallikon
9. Wohlen 26. Bonstetten

10. Hägglingen 27. Dachlissen
11. Dottikon 28. Niederurdorf
12. Birchiberg (abgegangen=?) 29. Benzenschwil
13. Wohlenschwil 30. Wallenschwil
14. Tägerig 31. Bremgarten
15. Scherz
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